
Anmeldung 
Verbrennung pflanzlicher Abfälle 

 
(mind. 2 Tage vor Verbrennung) 

 
 
Verantwortliche Person __________________________________ 
 

Adresse   __________________________________ 
  

Telefon   __________________________________ 
  

Art und Menge der 
pflanzlichen Abfälle       __________________________________ 
 
Abbrennungsort    __________________________________ 
 
Datum und Zeit der  
Abbrennung             __________________________________ 
 
 
Ich bin darüber informiert, dass 
 
• pflanzliche Abfälle grundsätzlich durch Liegenlassen, Untergraben, 

Unterpflügen oder Kompostieren zu verwerten sind.  
 

• die Verbrennung nur im Außenbereich im Sinne des 
Baugesetzbuches zulässig ist.  

 
• die pflanzlichen Abfälle auf dem im Außenbereich befindlichen 

Grundstück angefallen sein müssen. 
 

• folgende Mindestabstände einzuhalten sind: 
- 50 m zu Gebäuden und Baumbeständen 
- 100 m zu Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
 

• die pflanzlichen Abfälle trocken sein müssen, so dass sie unter 
möglichst geringer Rauchentwicklung verbrennen.  
 

• ein flächendeckendes Abbrennen unzulässig ist.  



• in der Dämmerung, bei Nacht oder bei  starkem Wind nicht 
verbrannt werden darf.  

 
• das Feuer unter ständiger Kontrolle gehalten werden muss. 

 
• keine Verkehrsbehinderung, erhebliche Belästigungen sowie 

gefahrenbringender Funkenflug entstehen darf.  
 

• unmittelbar vor der Verbrennung die Feuerwehrleitstelle 
Göppingen (Tel.: 07161 956 980) zu informieren ist.  

 
• Feuer und Glut beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein 

müssen.  
 
• Zuwiderhandlungen mit Geldbuße geahndet werden.  

 
 

 
 

______________________________________ 
Datum, Unterschrift der verantwortlichen Person 
 
 
 
 
 
zurück an die Stadt Göppingen 
Referat Bußgeld- und Ortspolizeibehörde 
Kirchstraße 13  
73033 Göppingen 
Tel.: 07161 650-3114   
Fax.: 07161 650-48-3114 
E-Mail: BDammert@goeppingen.de 
 
 

 


